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Beleuchtender Bericht zur 

Gemeindeversammlung vom 

4. April 2019 
 
 
 
Die Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde Dänikon werden zur ausserordentlichen 
Gemeindeversammlung wie folgt eingeladen:  
 

Datum: Donnerstag, 4. April 2019 

Zeit: 20:00 Uhr  

Ort: Saal im Anna Stüssi Haus  
 
 
Die folgenden Geschäfte werden behandelt:  
 

Politische Gemeinde Seite 

1. Totalrevision der Kommunalen Richtpläne Siedlung und Landschaft sowie 
Verkehr der Gemeinde Dänikon 

 3 

2. Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes  
 
 
Informationen des Gemeinderates 

Nach den Informationen des Gemeindepräsidenten können im Anschluss an den offiziellen 
Teil der Gemeindeversammlung Fragen durch die Stimmberechtigten gestellt werden. 
 
Aktenauflage 

Die Akten und Anträge liegen in Anlehnung an § 18 Gemeindegesetz während den ordent-
lichen Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung vier Wochen vor der Versammlung zur 
Einsicht auf. 

Die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Anfrage-, Stimm- und Rekursrecht werden auf 
Seite 2 erläutert. 

Dänikon, 13. März 2019 Gemeinderat Dänikon 
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Anfragerecht nach § 17 Gemeindegesetz 

Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten 
der Gemeinde von allgemeinem Interesse Anfragen 
einreichen und deren Beantwortung in der Gemeinde-
versammlung verlangen. Sie richten die Anfrage 
schriftlich an den Gemeindevorstand. 

Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor der 
Gemeindeversammlung eingereicht werden, beant-
wortet der Gemeindevorstand spätestens einen Tag 
vor dieser Versammlung schriftlich. 

In der Gemeindeversammlung werden die Anfrage und 
die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person 
kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung 
kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet. 
 

 

Stimmberechtigung 

§ 14 Gemeindegesetz 
Die Gemeindeversammlung ist die Versammlung der Stimmberechtigten.  

 

Politische Gemeinde Dänikon 
Nach Art. 1 der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde bildet Dänikon die Politische 
Gemeinde. 
 

 

Rechtsmittel 
Gegen Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Dielsdorf 

 wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 
5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit 
§ 21a Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG) 

 und im Übrigen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung 
des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung innert 
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 in Verbindung mit § 19b Abs. 2 
lit. c sowie § 20 Abs. 1 Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG). 

Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene 
Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. 
 

 
Beleuchtender Bericht abonnieren 

Der Beleuchtende Bericht zur Gemeindeversammlung wird zwei Wochen vor der Versamm-
lung am Schalter der Gemeindeverwaltung und im Internet unter www.daenikon.ch/gv den 
stimmberechtigten Personen zur Verfügung gestellt. Stimmberechtigte, die sich in das 
Abonnementsregister eingetragen haben oder eintragen werden, erhalten den Beleuchten-
den Bericht gratis an die Postadresse zugestellt. Anmeldungen werden über die Webseite 
im Onlineschalter unter Kanzlei oder schriftlich entgegengenommen.  
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1. Genehmigung Kommunaler Richtplan Siedlung und Landschaft 
sowie Richtplan Verkehr der Gemeinde Dänikon 

 
 
 
Antrag 

Die Gemeindeversammlung - gestützt auf den Antrag des Gemeinderates - beschliesst in 
Anwendung von Artikel 17 Abs. 1 der Gemeindeordnung: 

1. Die kommunale Richtplanung, bestehend aus dem Richtplan Siedlung und Landschaft 
vom 11.02.2019, dem Richtplan Verkehr vom 11.02.2019 und dem Richtplantext vom 
11.02.2019, wird festgesetzt. 

2. Der kommunale Richtplan vom 30. Juni 1982 wird aufgehoben. 

3. Der Bericht zur Mitwirkung sowie die Erläuterungen gemäss Art. 47 RPV werden zur 
Kenntnis genommen. 

4. Der Baudirektion des Kantons Zürich wird beantragt, die kommunale Richtplanung zu 
genehmigen. 

5. Der Gemeinderat wird ermächtigt, Änderungen in eigener Zuständigkeit vorzunehmen, 
sofern sie sich als Folge von Auflagen im Genehmigungsverfahren als notwendig 
erweisen. Solche Beschlüsse sind zusammen mit der Publikation der Genehmigung 
öffentlich bekannt zu machen. 

6. Gegen den Festsetzungsbeschluss der Gemeindeversammlung kann wegen Verletzung 
von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung 
an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Dielsdorf, 
Geissackerstrasse 24, 8157 Dielsdorf, erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 21a 
VRG). Der Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften in der Gemeinde-
versammlung setzt voraus, dass diese in der Versammlung von irgendeiner stimm-
berechtigten Person gerügt worden ist. 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der ange-
fochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die 
angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie möglich beizu-
legen. Das Rekursverfahren in Stimmrechtssachen vor Bezirksrat ist grundsätzlich 
kostenlos, sofern das erhobene Rechtsmittel nicht offensichtlich aussichtslos ist. 
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Beleuchtender Bericht 

 

Kurzfassung 
Die Ortsplanung der Gemeinde Dänikon basiert auf dem kommunalen Richtplan, welcher 
die Baudirektion am 30. Juni 1982 genehmigt hat. Eine Revision und Neujustierung der 
Richtplanung drängt sich aufgrund des Alters der Dokumente auf, zumal sich auch die 
raumplanerischen Rahmenbedingungen und gesetzlichen Vorgaben geändert haben. Als 
Grundlage für die künftige Gemeindeentwicklung wurde in einem ersten Schritt ein räum-
liches Entwicklungskonzept 2035 erarbeitet. Oberstes Ziel ist die Sicherstellung einer 
qualitätsorientierten Gemeindeentwicklung, die der hohen Wohnqualität von Dänikon 
Rechnung trägt. Die behördenverbindlichen Richtpläne Siedlung und Landschaft sowie 
Verkehr konkretisieren dieses Ziel. Sie bilden die Leitplanken für die Ortsentwicklung in 
den nächsten 15 Jahren und die Grundlage für die nachfolgende Revision der Bau- und 
Zonenordnung.  

Bestandteile der kommunalen Richtplanung sind: 

- Richtplan Siedlung und Landschaft 

- Richtplan Verkehr 

- Bericht zum kommunalen Richtplan mit Festlegungen und Erläuterungen 

- Bericht zur Mitwirkung 

Die Richtplanentwürfe wurden vom 15. Juni bis zum 14. August 2018 öffentlich aufgelegt. 
Dieses Mitwirkungsverfahren stiess auf ein erfreuliches Interesse. Wo möglich und sinnvoll, 
fanden die eingereichten Anliegen und Änderungsanträge Eingang in die überarbeiteten 
Richtpläne, welche der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 

 

Ausgangslage 

Der Gemeinderat hat unter dem Titel «Konzeption 2.035» eine Gesamtschau zur 
Gemeindeentwicklung erarbeitet. Diese legt Grundsätze zum Wachstum und zur Land-
politik fest und enthält strategische Überlegungen zu den Themen Siedlungsentwicklung, 
Landschaft und Verkehr. Das gemeindliche räumliche Entwicklungskonzept 2035 
(2017/2018), die Revision des kantonalen Richtplans (2015) und des eidgenössischen 
Raumplanungsgesetzes (2013) sowie die abgeschlossene Gesamtrevision der regionalen 
Richtplanung (2018) sind Rahmenbedingungen, welche Anlass für die Überarbeitung der 
kommunalen Richtplanung aus dem Jahre 1982 sind. 

 
Was ist ein Richtplan? 
Der kommunale Richtplan ist das strategische Führungsinstrument der Gemeinde für die 
Steuerung der räumlichen Entwicklung für die kommenden 15 Jahre. Richtpläne sind 
behördenverbindlich. Dies bedeutet, dass der Gemeinderat im Grundsatz an die Festle-
gungen gebunden ist. Die Richtpläne besitzen für die nachgelagerten Planungen jedoch 
den erforderlichen Projektierungs- und Ermessensspielraum.  
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Der Richtplan Siedlung und Landschaft bildet die Grundlage für die kommunale Nutzungs-
planung, die im Unterschied zu den Richtplänen grundeigentümerverbindlich und par-
zellengenau ist. Die Arbeiten zur Revision der Nutzungsplanung werden nach dieser 
Gemeindeversammlung gestartet. Die Bevölkerung wird wiederum zur Mitwirkung einge-
laden. 

Der Richtplan Verkehr definiert das kommunale Strassen-, Fuss- und Radwegnetz und 
definiert die verkehrspolitischen Ziele zur siedlungsverträglichen Organisation des Ver-
kehrs auf dem Gemeindegebiet von Dänikon. Er bildet die Grundlage für Raumsicherungen 
(z.B. für Fusswegergänzungen), die Zuständigkeit für den baulichen und betrieblichen 
Unterhalt, Strassenprojekte und betriebliche Optimierungen der Verkehrsnetze, die auf der 
Basis von separaten Kreditbeschlüssen umgesetzt werden. 

Rahmenbedingungen 
Auch wenn die Gemeindeversammlung für die Festsetzung der behördenverbindlichen 
Richtpläne zuständig ist, haben die kommunalen Richtpläne den übergeordneten Vorgaben 
der kantonalen und der regionalen Richtpläne zu entsprechen. Dazu wurden die Richt-
planentwürfe der Planungsregion Zürcher Planungsgruppe Furttal (ZPF) und dem Kanton 
zur Prüfung unterbreitet und in der Folge angepasst. Die zu beschliessenden Richtpläne 
sind damit auf die übergeordneten Vorgaben abgestimmt und genehmigungsfähig. Die in 
den kommunalen Richtplänen speziell gekennzeichneten übergeordneten Vorgaben können 
durch die Gemeindeversammlung nicht verändert werden. Sie sind daher nicht Gegenstand 
der Beschlussfassung. 

 

Der Richtplan Siedlung und Landschaft in Kürze 
Qualitätsorientiert wachsen 

Dänikon ist ein intaktes Dorf. Der Richtplan definiert die Grundsätze der Gemeindeentwick-
lung, die auf die räumlichen Besonderheiten von Dänikon und die neuen raumplanerischen 
Rahmenbedingungen abgestimmt sind. Der Gemeinderat legt in seiner gemeindlichen Ent-
wicklungsstrategie den Fokus auf die Siedlungsentwicklung nach «Innen», die Aktivierung 
der vorhandenen Reserven innerhalb der rechtskräftigen Bauzonen und das Schliessen von 
Baulücken innerhalb des Siedlungsgebietes. In der BZO sollen gute Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, damit sich ältere Quartiere qualitätsvoll erneuern können. In Abstim-
mung auf die Vorgaben im regionalen Richtplan soll gebietsweise zudem eine massvolle 
Verdichtung ermöglicht werden. Im Richtplan werden die mittel- bis langfristigen Entwick-
lungsoptionen bezeichnet und priorisiert, die heute noch keiner Bauzone zugewiesen sind. 
Für die Entwicklung der Gemeinde ist mittelfristig eine ortsbaulich überzeugende Entwick-
lung im Dorfkern Brenni von grosser Bedeutung. Hier kann der Dorfkern von Dänikon 
qualitätsvoll gestärkt werden. Ein hohes Entwicklungspotenzial für eine qualitativ hoch-
wertige Wohnnutzung weist das Gebiet Langwiesen auf, welches ebenfalls in die mittel-
fristige Planung aufgenommen werden soll. Das Gebiet Hofacher bildet ferner eine lang-
fristige Option zum Abschluss des Siedlungsgebietes im westlichen Dorfteil.  

Der Richtplan Siedlung und Landschaft beleuchtet zahlreiche Qualitätsmerkmale, die 
Dänikon als Wohnstandort auszeichnen. Dazu zählen die durchgrünten Wohnquartiere und 
Aussichtslagen am Hang Rain, die Naherholungsräume am Altberg und Furtbach, die gute 
Durchwegung sowie das vielfältige Wohnraumangebot. Diese Werte gilt es zu erhalten, zu 
pflegen und zu stärken. 
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Ortskern pflegen und aufwerten 

Ortskerne stiften Identität. Der Ortskern soll in seiner baulichen Struktur erhalten, gepflegt 
aber auch zeitgemäss weiterentwickelt werden. Der Richtplan unterscheidet zwischen dem 
historischen und dem erweiterten Ortskern. Hier werden mit Blick auf die BZO-Revision 
differenzierte Regelungen angestrebt. Die Kernzonenbestimmungen sollen flexibilisiert 
werden, wobei im erweiterten Ortskern auch zeitgemässe bauliche Lösungen in den Kern-
zonen möglich sein sollen. 

Hohe Wohnqualität in den Wohnquartieren erhalten 

Die Siedlungserneuerung soll mit Rücksicht auf die heute vorherrschende Massstäblichkeit 
in den Quartieren erfolgen. Die zulässige bauliche Dichte (Ausnützungsziffer) wird im 
Rahmen der Revision der Nutzungsplanung entsprechend den übergeordneten raum-
planerischen Vorgaben überprüft und wo sinnvoll moderat angepasst. Insbesondere die an 
den Ortskern angrenzenden Mehrfamilienhausquartiere sind aus ortsbaulicher Sicht für 
eine massvolle Verdichtung geeignet. Damit soll die Siedlungserneuerung erleichtert 
werden, was auch im Interesse einer nachhaltigen Boden- und Energienutzung ist. Die 
hohe Wohnqualität mit guter Durchgrünung ist insbesondere an der Hanglage Rain zu 
erhalten. Dazu zählen auch gut gestaltete und begrünte Übergänge von den privaten 
Grundstücken zu den öffentlichen Strassenräumen. 

Entwicklungsoptionen sichern und Entwicklungsstossrichtung definieren 

Der Richtplan Siedlung und Landschaft bezeichnet drei mittel- bis langfristige Entwick-
lungsoptionen: Brenni, Langwiesen und Hofacher. Die Entwicklung dieser Gebiete ist für 
die Gemeinde von hohem Interesse. Es sind besonders gute ortsbauliche Lösungen sowie 
ein vielfältiges Wohnraumangebot sicherzustellen. Aufgrund seiner zentralen Lage ist das 
Gebiet Brenni von besonderem Stellenwert. Der Gemeinderat sieht in diesem Gebiet ein 
hohes Potenzial zur sorgfältigen Weiterentwicklung und Stärkung des Ortskerns als Begeg-
nungsort. 

Neue Erholungsangebote schaffen 

Mit der Innenentwicklung steigt der Bedarf an gut erschlossenen Grünräumen für die Nah-
erholung der Bevölkerung. Attraktive Fusswegverbindungen, welche die Grünflächen und 
Naherholungsräume erschliessen, sind daher wichtig. Im Zusammenhang mit der Sied-
lungserneuerung sowie der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gebiete Brenni, 
Langwiesen und Hofacher sind zugängliche Grün- und Freiräume im Siedlungsgebiet zu 
erhalten. 
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 Richtplan Siedlung und Landschaft 
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Der Richtplan Verkehr in Kürze 
Verkehrssicherheit erhöhen 

Die Strassen sind für alle Verkehrsteilnehmer sicher auszugestalten. Der Richtplan Verkehr 
legt die Grundsätze zur Ausgestaltung und Dimensionierung des Strassennetzes fest. Ziel 
ist die Sicherstellung von siedlungsverträglichen Fahrgeschwindigkeiten. Auch das Mitwir-
kungsverfahren zeigt, dass die Verkehrssicherheit wichtig ist. Die gestellten Begehren zur 
Verbesserung der Erschliessung des Gemüseverarbeitungsbetriebs Geigelmoos wurde als 
Prüfauftrag an die Gemeinde und die zuständigen kantonalen Stellen in den Richtplan auf-
genommen. 

Erschliessung der Entwicklungsoptionen koordinieren 

Bei einer Einzonung der Entwicklungsoptionen sind die Feinerschliessungsanlagen durch 
die Grundeigentümer in Koordination mit der Gemeinde zu planen. Das Gebiet Langwiesen 
ist über die Langwiesenstrasse von Seiten der Unterdorfstrasse sowie optional aus dem 
Gebiet Bifig zu erschliessen. Die Erschliessung des Gebietes Brenni erfolgt durch einen 
Anschluss an die Brennistrasse, beim Gebiet Hofacher ist die Erschliessung ab der Haupt-
strasse vorgesehen. 

Strassenräume als Begegnungsräume konzipieren 

Strassen sind Bewegungs- und Begegnungsräume. Sie sind entsprechend den Bedürfnis-
sen aller Verkehrsteilnehmer gut zu gestalten. Der Verkehrsplan enthält das Ziel, das Er-
scheinungsbild des Teilabschnitts Unter- und Oberdorfstrasse im Bereich des historischen 
Ortskernes entsprechend ihrer ortsbaulichen Bedeutung zu verbessern, wenn die Strassen 
saniert werden müssen. 

Fuss- und Radwegnetz ergänzen 

Der Gemeinderat will attraktive Fusswege innerhalb des Siedlungsgebiets und von den 
Quartieren zu den Naherholungsgebieten fördern. Der Verkehrsplan bezeichnet dazu ein 
feinmaschiges Fusswegnetz. Ein besonderes Augenmerk gilt den Strassenquerungen, die 
für Fussgänger sicher auszugestalten sind. Bestehende Lücken im Fusswegnetz sollen 
geschlossen werden. Der Richtplan bezeichnet drei neue Wegverbindungen: Verbindung 
Rotflueweg über Otelfingerstrasse zur Alten Landstrasse / Verbindung Alte Landstrasse zur 
Bushaltestelle Dänikon an der Hauptstrasse / Verbindung Oberdorfstrasse zur Bushalte-
stelle Dänikon an der Hauptstrasse. Der Richtplaneintrag bildet die Basis, um mit den 
Grundeigentümern in Verhandlung zu treten, damit die Wege ergänzt und für die Allge-
meinheit zugänglich gemacht werden können.    

Dem Gemeinderat ist eine attraktive und sichere Ausgestaltung der Velo- und Fussweg-
verbindung zwischen Dänikon und dem Bahnhof Golfpark in Otelfingen zur Förderung des 
öffentlichen Verkehrs besonders wichtig. Aus diesem Grund plant die Gemeinde Dänikon 
in enger Koordination mit der Nachbargemeinde Otelfingen auf diesem Abschnitt Massnah-
men für eine sichere Verbindung umzusetzen.  
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Mitwirkung 
Die Richtpläne wurden vom 15. Juni 2018 bis zum 14. August 2018 öffentlich aufgelegt. 
Während der 60-tägigen Auflage gingen drei Schreiben mit insgesamt zwei Änderungs-
anträgen ein. Gleichzeitig wurde das Dossier dem Kanton zur Vorprüfung und der 
Planungsregion ZPF sowie den Nachbargemeinden zur Anhörung unterbreitet. Sämtliche 
Eingaben wurden auf die Vereinbarkeit mit den kommunalen Entwicklungsgrundsätzen 
geprüft. Wo möglich und sinnvoll, fanden die Änderungsanträge Eingang in die Richtpläne.  

Über das detaillierte Ergebnis der öffentlichen Auflage und Anhörung gibt der separate 
«Bericht zur Mitwirkung» Auskunft. Darin enthalten sind auch Anträge und Empfehlungen 
der kantonalen Vorprüfung. In diesem Bericht sind sowohl die berücksichtigten als auch 
die nicht berücksichtigten Anliegen aufgeführt. 

Im Weiteren wurden die Grundeigentümer der Entwicklungsgebiete in die Planung mitein-
bezogen. 
 

Auswirkungen 
Die Festlegungen im kommunalen Richtplan entfalten eine behördenverbindliche Wirkung. 
Mit dem zustimmenden Beschluss der Gemeindeversammlung wird der Gemeinderat 
angewiesen, die Gemeindeentwicklung im Sinne des kommunalen Richtplans fortzuführen, 
die Bau- und Zonenordnung entsprechend zu überarbeiten und Einzelprojekte in Abstim-
mung auf die Richtplanfestlegungen umzusetzen.  

Die kommunale Richtplanung selbst verursacht noch keine unmittelbaren Folgekosten. Erst 
die Umsetzung der geplanten Festlegungen kann finanzielle Konsequenzen haben. Aller-
dings lassen sich diese im jetzigen Zeitpunkt nicht beziffern, weil die Inhalte der Richt-
planung konzeptionellen Charakter haben und die detaillierte Umsetzung in einer weiteren 
Planungsstufe oder in Einzelprojekten zu konkretisieren sind. In aller Regel kann die 
Stimmbürgerschaft vor der Realisierung von Festlegungen mit Kostenfolgen nochmals über 
den entsprechenden Sachverhalt befinden. Kosten, über die der Souverän nicht mehr 
abstimmen kann, betreffen in erster Linie gebundene Ausgaben oder in der Finanzkompe-
tenz des Gemeinderats liegende Ausgaben gemäss Gemeindeordnung. 

 

Empfehlung 
Der Gemeinderat ist davon überzeugt, dass mit der revidierten Richtplanung der Grund-
stein für eine qualitative Entwicklung gelegt und eine wertvolle Gesamtschau für die 
Revision der Nutzungsplanung und die Realisierung von Einzelprojekten geschaffen wird.  

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, die Vorlage anzunehmen. 

 

Hinweis: 
Das vollständige Richtplandossier inklusive dem Bericht zur Mitwirkung ist auf der Webseite 
der Gemeinde Dänikon (www.daenikon.ch/gv) aufgeschaltet. Die Unterlagen können 
zudem während der Aktenauflage zu den ordentlichen Öffnungszeiten auf der Gemeinde-
verwaltung Dänikon, Oberdorfstrasse 1, eingesehen werden.  


